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Stadt Bramsche Vorlage WP 21-26/0851  
Der Bürgermeister Datum: 20.02.2026 
FB 4 - Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Verfasser/in: Zilke, Antonius 
  

Beschlussvorlage  
 

  Öffentl. Sitzung Abstimmungsergebnis 
Beratungsfolge Sitzungsdatum (Ö/N) Dafür Dagegen Enthalt. 

Ausschuss für Stadtentwicklung 
und Umwelt  

05.03.2026 öffentlich    

Verwaltungsausschuss  17.03.2026 öffentlich    

Rat  19.03.2026 öffentlich    

 
 
Betreff: Satzung zur Aufhebung der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Bramsche 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Die „Satzung zur Aufhebung der Satzung der Stadt Bramsche über die Erhebung von Beiträgen nach         
§ 6 NKAG für straßenbauliche Maßnahmen (Straßenausbaubeitragssatzung)“ wird in der als Anlage 
beigefügten Fassung beschlossen. 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Die Stadt Bramsche erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung, 
Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung (Ausbau) ihrer öffentlichen Straßen, Wege und Plätze 
nach Maßgabe der Satzung der Stadt Bramsche über die Erhebung von Beiträgen gem. § 6 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes für straßenbaulichen Maßnahmen 
(Straßenausbaubeitragssatzung) vom 05.07.1999, zuletzt geändert durch die 1. Änderungssatzung am 
02.07.2001, Beiträge von den Grundstückseigentümern, denen die Möglichkeit der Inanspruchnahme 
dieser öffentlichen Einrichtungen besondere wirtschaftliche Vorteile bietet.   

In der Ratssitzung am 04.12.2025 brachten die Fraktionen von SPD, CDU und FDP den Antrag 
„Abschaffung der Straßenausbaubeiträge“ ein. Der darin enthaltene Beschlussvorschlag lautete: „Die 
Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für straßenbauliche Maßnahmen 
(Straßenausbaubeitragssatzung) wird zum 31.12.2025 aufgehoben.“ 

Über diesen Beschlussvorschlag wurde mit folgendem Ergebnis abgestimmt: 31 Ja-Stimmen, 3 Nein-
Stimmen und 1 Enthaltung. Aufgrund dieses Abstimmungsergebnisses ist die Verwaltung beauftragt, 
sämtliche notwendigen Schritte zur Aufhebung der Straßenausbaubeitragssatzung einzuleiten. 

Aus formalen Gründen ist hierfür zusätzlich der Erlass einer entsprechenden Aufhebungssatzung 
erforderlich, die den Ratsbeschluss rechtlich umsetzt. 

 
 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
Satzung zur Aufhebung der Satzung der Stadt Bramsche über die Straßenausbaubeiträge 
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